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gerathenften ift, die örtlichen Breife für Material und Arbeit zu erforschen,
oder von tüchtigen Meiftern fich Ueberichläge fertigen zu laffen, was nur
wenig Mühe verurjacht, und wodurch man weit ficherer geht, als bei Anwen-
dung allgemeiner Durckhicehnittszahlen, Wir halten diejes auch jelbft bei
Maurer: und Steinhauerarbeiten für angemefjen, und haben ung ftets hienad
benomment. i

Bei Wegen, welche wenig Schwierigkeiten darbieten, wird fich der Prat-
tifer bald dahin ausbilden, daß ex den dafür nöthigen Stoftenaufwand nad)
der Längeneinheit jeines Landes, aljo per Ruthe oder Meter anzusprechen
vermag, ohne weitere Berechnungen entwerfen zu müffen.

Wenn jedoch jchwierige Stellen vorkommen, ift eine genauere Veranz

chlagung nicht zu umgehen, e8 wird alsdann durch von Strede zu Strede
vorgenommene Eimfchnitte die Bodenbefchaffenheit u. |. w. unterfuht und

bienach die Arbeit berechnet. Weber die Art und Zufammenfegung der Sto-
ftenanjchläge wollen wir fein Wort verlieren, da e8 auf die Form wenig ans
fommt, und derjenige, welcher die Fähigkeit hat einen Wegbauzu leiten, auch
wifjen wird, in welcher Form er die deßfallligen Anschläge aufzuftellen habe.
Wenn er nad) der von uns vorgeichlagenen Weife die ganze Wegftrede in

Abtheilungen von 10 zu 10 NRuthen (30 Meter) eintheilt, für jede die dabei
vorkommenden Arbeiten berechnet, und außerdem noch für befondere Bauten,
wie Brüden u. dgl. eigene Anjchläge fertigt, wird das Ganze eine jehr ein-
fache Arbeit fein.

VII. Abfcnitt. Die Ausführung der Wegbauten.

$. 89.
’n früherer Zeit, als die Frohnolaften bejtanden, wurden Hand- und

Spannarbeiten bei den Wegbauten gewöhnlich durch Fröhner ausgeführt.
Wir finden heute noch ein ähnliches Verhältniß in der Art, daß jolhe Dienfte

von Seiten der Gemeindebürger da geleiftet werden, wo die Gemeinde als

Unternehmerin erjcheint, oder auch wohl, wo verfchiedene Grundeigenthümer
eine Weganlage nach bejonderer Vereinbarung gemeinfhaftlich ausführen,
in beiden Fällen können wir es al3 Arbeit durch Betheiligte bezeichnen,
was nicht ausjchließt,, daß dafür auch eine gewifje Vergütung, die aber den

Werth des Arbeitlohnes nicht erreicht, gegeben werden kann.

sn einfachen Verhältnifien, wo der Geldumlauf befchränft, wenig Ge-
legenheit zu Verdienft vorhanden ift, oder die Leute zu gewiffen Jahreszeiten
wenig oder nicht3 zu thun haben, wie 3. B. in Gegenden, welche bloß Ader-
bau treiben, mag eine folche Verwendung der Arbeitskraft auch beim Wege:
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bau ftattfinden , denn wenn auch der Einzelne weniger arbeitet al da, mo

er für die Arbeit belohnt wird, fo wird eben doch mit der gefanmten Mann-

ichaft fo lange fortgearbeitet, bis das Ganze beendet ift. Eine Hauptjache
dabei ift aber, daß von Seiten der Gemeindebeamten eine durchaus genü-

gende Aufficht bezüglich des Gehorfams und Fleifes der Leute geführt wird,
daß man die beiten Arbeiter an den Orten, wo die mehr Sorgfalt erfordernden

Gefchäfte zu machen find, verwendet, und daß eine technifche Aufficht beftän-

dig zur Stelle jet.
Kann man die Sache fo einrichten, daß vorher alle jchwierigern Stellen

vorgearbeitet und fchließlich-die feinere Arbeit durch gefchickte bezahlte Leute

vorgenommen wird, daß alfo die im Gemeindedienft arbeitende Mafje nur

zur Ausführung der gröberen und feine befondere Hebung erfordernden Arbeiz

ten verwendet wird, oder ihr Fuhrwerf verwendet, wie z. B. Abgrabungen,

Materialtransport u. dal., jo läßt fi auf diefe Weife ein Bau recht gut

ausführen.

8. 90.

Man hat für folche Arbeiten auch wohl Sträflinge, melde wegen

Bahlungsunfähigfeit Abverdienft zuleiften Haben, in manchen

Gegenden zur Verfügung, und wir wiffen, daß wo die Sache richtig betrieben

wird — aber auch nur da — Erjpriesliches erreicht werden fan; im All-

gemeinen nwird jedoch Darauf nicht zu rechnen fein, höchitens etwa bei Aus=

befferungs- und Unterhaltungsarbeiten. Strenge Aufiicht, Stellung der

Werkzeuge, mitunter Verabreihung von Nahrungsmitteln find meift nothz

wendig. Dft ift e3 gerathen, für beftinmte fertige Streden eine Anzahl

Straftage abzurechnen, alfo ein Afkordverhältniß einzugehen.

89%;

Die folidefte Arbeit wird in der Regel im Tagelohn ausgeführt,

mwerm er nicht zu Inapp bemeffen ift, 8 alfo im ntereffe de3 Arbeitenden

liegt, längere Zeit beichäftigt zu fein oder von der Arbeit nicht weggemwiejen

zu werden.

Allein der Taglöhner hat, Ausnahmen abgerechnet, auch feinen weitern

Sporn zur Entwidelung größerer Thätigfeit, als gerade von ihm verlangt

wird, und daher kommt die Taglöhnerarbeit im Allgemeinen am theneriten.

Smdefjeht gibt es doch Fälle, wo fie vorzuziehen ift, wie z. ®. bei feinen

Geichäften, die nur furze Zeit erfordern, wo alfo der etwas größere Aufwand

nicht der Rede werth ift, bei Arbeiten, welche ganz befondere Aufmerkjamkeit,

Gefchieflichfeit oder Zuverläffigkeit bedingen, bei folchen, die fich jehwer oder

nur höchft unficher bemeifen Laffen, oder für welche, weil fie in der Gegend

noch unbekannt find, Unternehmer nur um unverhältnigmäßige Preife fich

finden, wo man alfo gewiffermaßen die Arbeiter erit anlernen muß, damit
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fie zu beurtheilen verftehen, was dabei verdient wird u. dgl. Daher wird
man beim Wegbau häufig in den Fall fommen, Taglöhner zu einzelnen Ge-

ichäften verwenden zu müffen und bei der Unterhaltung der Wege wird die
Taglöhnerarbeit ftet3 die Negel bilden.

$. 92.
Können die Arbeiten genau bemejjen werden, und finden fich hinreichende

Bewerber um folche, jo ift die Bergebung an den Wenigftforvdern-
denim Wegeöffentliher Berfteigerung oder aud die Soumi’-
fion das jachgemäßejte Verfahren, allein auch diejes hat jeine Schatten-
feiten.

Der Unternehmer hat das Beftreben mit den wenigiten Koften und jo
bald als möglicy fertig zu werden, die Arbeit wird daher weniger folid aus:

geführt, befonders wenn wenig dabei zu verdienen ift, und oft fteigern fich
die Bewerber jo weit herab, daß diejer Fall eintritt, oder die beifern Arbeiter
treten zurüd, und man it genöthigt, mit folchen fich herumzuplagen, welche
nichts von der Arbeit verjtehen oder fonft nicht zuverläfig find.

Dan kann fich indefjen hiegegen fichern, indem man für eine gute Auf-
ficht jorgt, fiir Gejchäfte, welche befondere Geschicklichkeit erfordern, nur hierin
geübte Leute zuläßt, durch befondere Bedingungen fich den nöthigen Einfluß
auf die Arbeiter fichert, und es, wenn etwa übertrieben heruntergefteigert
werden wollte, an den nöthigen Warnungen nicht fehlen läßt. Wir werden
fpäter noch diejenigen Bedingungen angeben, welche wir hiebei für nöthig
halten.

8. 93.
Wird eine Arbeit nicht im Ganzen, jondern in einzelnen Loofen verjtei-

gert, jo müfjen diefe mit Umficht feftgeftellt werden. Vor allem ift nöthig,

daß die Looje an jhiclichen Orten abgegrenzt werden, dies find diejenigen,
an welchen die Arbeit jehr leicht, jo daß nicht zu beforgen ift, die Steigerer
werden darüber in Streit fommen, wer bei der Grenzlinie noch Dies oder

Senes zu thun hat. Man richte die Zooje fo ein, daß jedes für fich hergeftellt
werden fan, ohne aus dem anderen etwas nöthig, oder darin eine Arbeit zu
haben; jo joll 3. B. nicht dev Abtrag aus einem %o08 zum Auftrag in einen

andern dienen u. dgl. Ausnahmsweife können bejtimmte Gejchäfte getrennt
werden, z.B. Erd» und Sprengarbeiten, wir halten es jedoch nicht für zwed-
mäßig. Weber die Größe der Loofe müfjen örtliche und perfönliche Berhält-
nifje entjcheiden, doch Haben wir überall die Erfahrung gemacht, daß zu Kleine
Looje durchaus verwerflich find, und daß wenigftens 4 bis 6 Arbeiter, wenn
möglich aber mehr, beifammen fein müffen, um einen Wegbau vortheilhaft
betreiben zu können. Auch ift dann, wenn im Anfchlag hie und da Verftöße
vorkommen jollten, eher eine Ausgleihung zu erwarten. Die Leute gewöh-
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nen fich bald daran, Gejellfhaften zu bilden, die fich zufammenhalten und

oft Jahre lang gemeinfchaftlich arbeiten. x

Wir haben ftets am liebten mit jolchen zu thun gehabt, da fie unter fi

auf Ordnung hielten , jeden, der nicht zu ihnen paßte, ausschieden, und eine

Ehre darin fuchten, gute Arbeit zu fertigen. Sie beftanden aus 10 bis 20,

oft noch mehr Männern, die, wenn fie vom Heimathsort entfernt arbeite=

ten, gemeinschaftlich wohnten und aßen. Gewinn und Verluft war bei allen

gleich, nur einer — der Affordant — erhielt eine Kleinigkeit zum Voraus.

Nicht jelten nahmen fie auch weitere Arbeiter um beftimmte Lohnjäge, alfo

eigentliche Tagelöhner an und behielten fie oft länger, oft Fürzer bei.

$. 9.

Bei jeder Verfteigerung jhadet e3 dem Kredit, wenn Nachgebote ange:

nommen, oder wenn bereits einzeln verfteigerte 2oofe zufammengemworfen und

nochmals ausgerufen werden, denn in beiven Fällen find die eriten Gebote

Lediglich Spiegelfechtereien. Zeigen fi für einzelne Loofe feine Liebhaber,

während andere erjteigert werden, fo ift vielleicht der Anfchlag zu gering und

muf erhöht werden, oder die Goncurrenz fehlt — werigftenz für den Augen:

blief, oder die Leute halten die Arbeit für Shwieriger als fie it, in der Kegel

wird man aber doch während die andern Zooje im Bau find, auch die übrigen

an den Mann bringen.
8...95.

So oft al3 es nach den Umftänden väthli ericheint,, leifte man Ab-

Ichlagszahlungen, damit die Zeute nicht genöthigt find, zu borgen, wobeifie

oft Wucherern in die Hände fallen, manLafje fi) durchaus nicht darauf ein,

wegen fremden Forderungen denjelben Abzüge zu machen und zahle nicht

eher den Neit, als bis man die Arbeit als ordnungsmäßig übernommen bat,

dann aber zahle man jofort, ohne fir etwaige Borkommniffe eine Garantie

zu verlangen, oder eine Summe zurüdzubehalten, auf folche Weife wird man

ftet3 Arbeiter genug erhalten, denn diefe gehen am Yiebften dahin, wo fie

wifjen, daß alles geregelt ült, und daß man fie auf feine Weile nach Erfüllung

ihrer Obliegenheiten mehr behelligt. Gute Aufiiht während der Arbeit ift

beifer als jahrelange Währjcgaft der Unternehmer, die in der Negel do

werthlos tt.

Zeigt fich während der Arbeit, daß durch irgend eine tleine Nenderung

den Arbeitern Mühe und Auslagen erjpart werden können, ohne daß der

Baudarunter Noth leidet, jo lafje man fie zu, überhaupt it Billigfeit jtet3

bejjer als jtarres Feithalten am Wortlaute der Bedingungen, was manchmal

zum Thörichten führt und immer böfes Blut mad.

E3 ift Sade de3 Wegbaumeifters, feine Anjchläge jo einzurichten,

daß die Leute nicht mehr verdienen als dasjenige, was fie durch) bejonvern
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Fleiß über den ortsüblichen Lohn gewinnen Tönnen, fommen fie teogdem nicht
auf legten, jo ift der Anfchlag offenbar zu gering gewejen, bleiben fie aber
ohne ihre Schuld bedeutend unter jenem, fo ift e3 nicht mehr als billig, ihnen
eine angemefjene Entihädigung zukommen zu Laffen, obwohl man hiezu nie-
mals eine Verpflichtung eingehen foll.

Werden Arbeiten nach dem Maße, oder Lieferungen von Materialien
von beftimmter Bejchaffenheit verfteigert, fo drüde man fich hierüber ganz
Iharf und beftimmt aus, damit weder Mißverftändniffe noch Ausflüchte und
Deuteleien möglich find.

Ueber die Verhältniffe unbefannter Steigerer fuche man fich fomeit Ge-
wißheit zu verfchaffen, als die Klugheit erfordert, bevor man fich auf be=
ftimmten Abfehluß des Gefchäftes einläßt, und dies fan fo weit gehen, daß
man die Stellung von Bürgen, oder die Hinterlegung einer angemeffenen
Summe bedingt.

‚sm Webrigen müfjen wir die Kenntniffe vom Verfahren bei öffentlichen
Verfteigerungen und bei Soumiffionen als bekannt vorausfegen.

$. 96.

Statt der öffentlichen Verfteigerung, Kann auch dev Weg der Soumif-
ion eingefchlagen werden, wobei man fich eine Auswahl der Bewerber vor:
behalten kann. Diefe Art von Degebung ift befonders bei großen Arbeiten
und da tiblich, wo wenige Bewerber, und unter diefen leicht VBerabredungen
über möglichit hohe Forderungen zu erwarten find, die wegfallen, wenn feiner
fücher fein fan, ob nicht noch Dritte, von denen fie nichts wifjen, oder denen
fie nicht trauen, Angebote machen werden.

8. 97.
Wo die Arbeiten leicht zu bemeffen find, wo man e8 mit befannten und

verläffigen Arbeitern zu thun, dagegen zu erwarten hat, daß bei Verfteige-
rungen weniger gefchidte und jorgfame fich zudrängen werden, läßt fich das
Deraffordiren aus der Hand empfehlen, fei es fürs ganze Gefchäft,
oder für einzelne Theile, entweder nach Baufchjummen, oder nach beftimmten
Maßen.

Der Handakford ift jedenfalls auch zwechmäßiger bei feinen, befonders
gewerbsmäßigen Arbeiten. Allein auch hier darf e3 an beftimmt abgefaßten
Alkorden umd tüchtiger Aufficht nicht fehlen. Unbeveutende Gefchäfte können
an jolide Leute auch mindlich veraffordirt werden, Kleinigkeiten, die im
Verkehr zu habenfind, werden unmittelbar von den Geichäftsleuten um die
laufenden Preife eingekauft.
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Mtkordbedingungen.

8. 98.

Sie zerfallen in allgemeine ımd bejondere.

Die allgemeinen dürfen nicht im Wideripruch mit den gefeßlichen

Roriehriften ftehen, auf legtere joll, wenn nöthig, verwiejen werden. ALS die

wesentlichiten dürften folgende zu betrachten fein:

1. Ratiftfation bleibt vorbehalten, erfolgt fie jedoch nicht innerhalb

.... Tagen, jo ift der Steigerer nicht mehr an jein Wort gebunden.

(Die Ratifikation kann jogleich, jedenfalls foll fie in kurzer Früft erfolgen.)

2. Nach erfolgten Zufchlag wird fein Nachgebot angenommen.

3. Seder Afkordant hat fich durch ortsgerichtliches Zeugniß über den

Befit eines freien Vermögens von wenigftens .... auszuweisen, auf Vers

langen einen annehmbaren Bürgen zu tellen, oder eine Summe von ......

a Kaffe baar werin .....- Werthpapieren zu hinterlegen.

Der Bürge haftet in allem unbedingt für den Steigerer und verzichtet auf

jedes ihm gejeglich zuftehende Vorrecht gegenüber dem Bauherrn.

4, Der Akordant ift für alle feine Leute verantwortlich. E3 ift den-

jelben außer der gefeßlichen, bei einer weitern Strafe von .....- unterjagt,,

fich Feld- oder Walverzeugniffe oder... .... * auzueignen.

5, Der Mkordant und feine Leute haben dem Auffichtsperfonale unbe-

dingt Folge zu leiften, und ift dafjelbe befugt, gegen wiverfpenftige Arbeiter

eine Strafe bis zu....... auszufprechen, oder diefelben von der Arbeit weg-

zuweilen. Jeder Afkordant verpflichtet fih, feinen derart Weggewiejenen als

Arbeiter anzunehmen, auch wird fein folcher bei einer weitern Steigerung

zugelafjei.

6. Die Arbeit fann am...... @. B. fogleich nach der Katifikation)

beginnen und muß bis zum ....... beendetfein.

Wenn der Alkordant nicht ordnungsmäßig und mit der gehörigen Zahl

von Arbeitern das Gejchäft betreibt, jo daß zu befürchten wäre, daß dafjelbe

nicht in der beftimmten Frift gefertigt werden kann, jo tt ... (die Bas

behörde) berechtigt, ohne weitere Klage zu führen, auf Koften und Gefahr des

fäumigen Aktordanten, die Arbeit um jeden Preis, jei es im Taglohne, over

im Atkord, fertigen zu laffen und jenen von der Arbeit auszujchliegen. ©o-

wohl der Affordant als der Bürge haften für den Mehraufwand, welcher

hieducch entjtehen fann.
7. Entftehen über irgend einen Punkt diefes Affordes Streitigkeiten,

fo verzichtet (Fowohl) der Akkordant (wie der Bürge) auf jede vichterliche

Enticheidung und unterwirft fich dem Ausfpruce der ...... (der Baubehörve

vorgefegten Stelle, oder einem namhaft zu machenden Schiedsgericht)... - 5

welche in legtem Zuge entjcheidet.

=

Berfehiedene andere Dinge, z. B. Steine, gefundene altertgümliche Geräthe ac.
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8. Der Bau der Wegjtreden hat Durhaus nach den Nivellirpfählen und
Profilen zu gefchehen, und ift jede Aenderung an denjelben durch den Afkor-
danten oder feine Leute bei...... Strafe verboten. Werden fie durch irgend
einen Zufall in eine unrichtige Lage verfegt, oder gehen fie verloren, fo ift
fogleich das Auffichtsperfonal davon zu benachrichtigen, damit fie erjegt
werden ; bevor dies nicht gejchehen ift, darf an den betreffenden Punkten nicht
gearbeitet, und niemals kann unrichtige Arbeit durch unvichtige oder fehlende
Ausftedung entjcehuldigt werden. Außerdem hat jede arbeitende Barthie bei
Strafe vol drei richtige VBifirkreuze auf Drt und Stelle zu Haben und
fich devjelben fo oft als nöthig zu bedienen.

Zu den Brücenbauten erhält der Afkordant die darüber gefertigten
Plane (Kopie), zu deren genauer Einhaltung ex ich verpflichtet, zugeftellt, ex

hat für folche zu haften und fie nad) Beendigung des Gefchäftes zurüdzugeben.
9. Sollten während des Baues Aenderungen nothwendig werden, jo

verpflichtet fich der Afkordant, jolche nad Vorschrift... . (des den Bau Leiten:
ven) ... vorzunehmen, Hinfichtlich'der Koften bleibt gegenfeitige Nebereinfunft
vorbehalten, fann eine jolche nicht erzielt werden, fo entjcheidet ... (Die dem
-Seitenven vorgejegte Behörde oder ein Schiedsgericht) in leßtem Zuge.

(Bei jolden Arbeiten, die leicht zu bemefjen find, wie Steinlieferungen,
Mauerwerk u. dergl., fan auch der Preis für die Maßeinheit angejegt
werden.)

10. Innerhalb ...... Tagen nach der Ratififation muß der Afkordant
einen Leitpfad nach Maßgabe des Nivellements und etwaiger befondern An:
oronung, jo wie die nöthigen Stege über die Bäche heritellen.

11. Wenn die Arbeiten beendet find, können fie von... (der Baube:

hörde) mit dem Nivellivinftrument unterfucht, und wenn fich dabei Unrichtig-
feiten zeigen, müfjen fie jofort von dem Afkordanten verbeffert werden. An

den Brüden ... (und fonftigen) ... Bauten dienen die Blane zum Maßftab
der Unterfuchung.

12. Erjt nach erfolgter Webernahme der von ... (dem den Bau Leiten:
ven) ... für vorjchriftgemäß gefertigt erklärten Arbeiten (Lieferungen), hat
der Atordant Zahlung bei der... Kaffe anzufprechen. Winfcht er vorher
Abjchlagszahlungen, jo können ihm folche ertheilt werden, der Betrag der-
jelben wird durch ... (den Leiter des Baues) ... beftimmt.

(Wenn für ven Bau vom Alkordanten noch eine gewifje Zeit Währjchaft
geleitet werden foll, ift dies ausdrüdlich zu bedingen.)

Außer diefen dürften hie und da uoch andere allgemeine Bedingungen
zu jtellen fein.

8299;
Nach diefen folgen die befondern Bedingungen, worüber eine

einläßliche Anleitung nicht am Plage wäre, da für jeden einzelnen Fall die
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Bedingungen aus der Lehre vom Wegban zu entnehmen find. Daher tft nur

etwa Folgendes zu bemerken: Von jedem Loofe ift die Nummer und etwaige

Benennung, die Begrenzung, die Länge und Breite anzugeben. Sit legtere

überall gleich, fo kann dies auch ein= für allemal in den allgemeinen Bes

dingungen erklärt werden.

Die Art, wie die Arbeit auszuführen ift, wird frz aber jcharf beichrie-

pen, die Beichaffenheit des zu verwendenden Materials, auch wohl die Ge-

fteine u. $. w. bedungen, und wo es fich um bejtinunte Maße des zu Fertigen

den oder Liefernden handelt, das Erforderliche vorgemerkt. Nach) diejem

kommt der Anfchlag des Loofes. Nachdem daffelbe zugefchlagen worden üt,

wird der Name des Steigevers (und des etwaigen Bürgen) nebit der Atkord-

fumme eingetragen und vom Steigerer (und Bürgen) die Uebernahme durch

amensunterichrift beurkundet.

Bezüglich der Zahlen ift es gerathen, fie nicht nur in Ziffern, fondern

auch in Worten zu jchreiben.

Im Uebrigen müfjen wir die Befanntfchaft mit den Formen eines rechts:

gültigen Protokolls vorausjegen. 2

Die Bedingungen müfjen laut und deutlich vorgelejen, jo weit nöthig

mündlich erläutert und geftellte Fragen beantwortet werden. 8 tft räthlich

im Protokoll anzuführen, daß diefes geichehen ift und ebenjo die Zeit der

Ertheilung der Ratififation anzugeben.

Aufiigt.

$. 100.
Bei Eleinern, wenig Bedeutung habenden Bauten und Unterhaltungs-

arbeiten, die im Taglohn ausgeführt werden, mag e8 genügen, wenn bie

Aufficht durch einen fogenannten Vorarbeiter, der dafür einen Kleinen Lohnz

zufaß erhält, geführt wird. Da er jelbft mitarbeitet, ift ein folcher bei jeder

bejonders arbeitenden Parthie nöthig. It die Arbeit aber verafforoirt, jo

kann fein dabei Betheiligter zugleich Auffeher fein, deßhalb wird gewöhnlich

dem Feld» oder Waldhutperjonal, zu defjen Dienitpflicht ohnehin die Weber:

wachung der Arbeiter gehört, die Aufficht übertragen, wobei dajjelbe aber

näher angewiefen, beziehungsmeife belehrt werden muß.

Die Hauptaufgabe viejes Perfonals läßt e3 aber nicht zu, anhaltend

eine jolche Aufficht zu führen, jobald daher ein zeitweijes Nachiehen nicht

mehr genügend gefunden wird, was zu beurtheilen Sache des den Bau Lei-

tendenift, müffen ein oder mehrere Auffeer aufgejtellt werden.

Das Auffinden hiezu taugliher Perjönlichkeiten gehört in manden

Gegenden zu den nicht geringften Sorgen des Wegbaumeifters, befonders

wenn derfelbe nicht ausschließlich dem Geihäfte fich widmen kann, wie dies

bei unfern Wegen wohl nr höcht jelten vorkommt, oder 1o dies der Fall
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ift, find die Arbeiten von folcher Bedeutung, daß in der Negel noch mehrere
Aufjeher diefelben überwachen müfjen ; während jener mr die obere Leitung
de3 Ganzen beforgt.

Zum Auffeher fan man vor Allem nur einen durch und durch vecht-
lichen und charakterfeften Mann brauchen, er muf rubig, leidenfchaftlos, ernft
und ftreng jein, und unter allen Umftänden an feiner Snftruftion feithalten,
jo weit als e3 vernünftiger Weife möglich ift. Treten Fälle ein, in welchen
die Befolgung derfelben unausführbar oder gar nachtheilig wird, jo hat er
bievon jogleich feinem Borgefegten Anzeige zu erftatten, und bis ihm der Be-
Ihluß defjelben zugeht, in dringenden Fällen auf eigene Verantwortlichkeit
zu handelır.

Kein Auffeher fol Unbilliges von den Arbeitern verlangen, allein e8
darf ihm auch nicht geftattet fein, denfelben irgend eine Vergünftigung zu
erweifen, ohne daß ex hiezu Ermächtigung erhalten bat. Dieje hat Niemand
als der Wegbaumeifter felbft zu ertheilen, e8 mäüjen hievon die Affordanten
aufs Entjchiedenfte überzeugt fein, nur dann ift dev Auffeher vor ihren fonft
unausbleiblihen Zudringlichkeiten gefehügt und vermag auch nur dann feine
Pflicht vollftändig zu erfüllen.

Der Auffeher foll die Arbeiten, deren Ueberwachung ihm zugewiefen ift,
möglichjt genau fennen, und daher empfiehlt es fich jehr, Tolhe Männer zu
wählen, welche felbjt an Wegen gearbeitet haben, alfo die Aufjeher aus den
geiehiekteften Arbeitern zu nehmen, fobald man fih über ihre fonftige gute
Führung verläffigt Hat. Wenn immer möglich, verwendet man fie jchon bei
Auffuhung und Feftitellung der Weglinien, jedenfalls miüffen fie fo viel vom
Nivelliven lernen, dab fie verlorene Punkte wieder auffinden und Profile
errichten können. Wenn Stügmauern, Brücen u. vergl. beim Bau vorkom:
men, eignen fi) befonders Maurer zu Auffehern, bei Felsarbeiten geübte
Sprenger— nicht gerade Bergleute, mit denen wir feine bejonderg günftigen
Erfahrungen machten, da ihre Art von Felsiprengung wefentlich von der
der Wegarbeiter abweicht. Bei größeren Gejchäften, wo mehrere Auffeher
nöthig find, kann auch wohl ein Mann von befjerer Ausbildung, der im Ber:
mefjungsgefchäfte, im Zeichnen, in fehriftlichen Arbeiten mehr Gewanotheit
hat, als Oberauffeher verwendet werden ; in neuerer Zeit, wo weit mehr auf
Wegbauarbeiten als früher verwendet wird, und außerdem der Eifenbahnbau
einer Menge von Leuten Gelegenheit gegeben bat, fich zu Auffehern auszu=
bilden, wird man weit weniger in Verlegenheit gerathen, folche zu erhalten,
als früher, nur darf man e3 an der nöthigen Klugheit nicht fehlen laffen,
damit man nicht etwa den Ausfhuß von andern Bauten her erhält. Auf
gute Zeugniffe allein darf man nicht immer vertrauen. Db man AUufjeher,
die in der betreffenden Gegend zu Haufe, oder fremd find, wählen foll, hängt
meiftens von der Berfönlichfeit ab, nur hüte ran fich vor jolchen, die irgend
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wie anrüchig find, und dulde feinen, der fich mit den Affordanten oder ihren
Arbeitern auf allzuvertrauten Fuß ftellt.

Was den Koftenaufwand für die Aufficht betrifft, ift e3 bei Kunftbauten
weit leichter, beftimmte Anfäge feitzuhalten, als bei Bauten unferer Art, wo
mit jehr verjchiedenen Kräften das Ziel erreicht werden muß, wo da Furze,
dort lange Streden, bald anhaltend, bald ausjegend im Bau find. Daher
geht es nicht wohl an, die Koften nach Brozenten des Bauanjchlags feitzuftellen.

Beffer dürfte eg fein, zu überfchlagen, wie viele Tage der Bau etwa

dauern wird, wie viele Auffeher dabei nöthig find, ob einer allein zureicht,
oder ob felbft diefer nur einen Theil feiner Zeit zu verwenden hat. Wenn
man die Anzahl der Auffichtstage mit dem Lohn per Tag vervielfacht und für
unvorzufehende Fälle etwas zugibt, wird man in der Negel nicht weit fehlen.

Sehr angemefjen ijt es, den Auffehern, wenn fie fi) bejonders aus-

zeichnen, eine angemefjene Belohnung in Ausficht zu ftellen, und bei joldhen
Bauten, welche längere Zeit in Anfpruch nehmen, ihnen von Zeit zu Zeit

eine folche zu ertheilen.


